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Im Jahr 2011 war die Wehr-
pflicht ausgesetzt worden, alle 
konkreten Verpflichtungen soll-
ten nur im sogenannten Span-
nungs- oder Verteidigungsfall 
gelten, also im Krieg. Das hat 
sich mit dem seit dem 1. Januar 
2026 geltenden Wehrdienstmo-
dernisierungsgesetz geändert: 
Alle jungen Männer werden nun 
erfasst, müssen einen Fragebo-
gen ausfüllen, sich darin auch 
zu ihrer Bereitschaft zum Mili-
tärdienst äußern und werden ab 
Mitte 2027 gemustert. 

Falls sich nicht genug Personen 
als Soldat*in zur Bundeswehr, 
deren Umfang in den nächsten 
Jahren um mehr als 40 Prozent 
vergrößert werden soll, melden, 
kann der Bundestag eine „Be-
darfswehrpflicht“ einführen, 
bei der Männer für die Dienst-
leistung ausgelost werden. Wie 
umstritten das alles im Rahmen 
der Erreichung von „Kriegstüch-
tigkeit“ (Pistorius), des Strebens 
nach der „zentralen Führungs-
macht“ in Europa (Merz), der 
Aufrüstung der Bundeswehr zur 
„konventionell stärksten Armee“ 
auf dem Kontinent (Klingbeil) 

ist, zeigten beispielhaft die gro-
ßen „Schulstreik[s] gegen Wehr-
pflicht“ im Dezember 2025 und 
jetzt Anfang März.
„Bedarfswehrpflicht“, „Wehr-
pflichtlotterie“ … warum im-
mer der Begriff „Wehrpflicht“? 
Denn eigentlich ist es ganz ein-
fach. Als grundlegendes Frei-
heitsrecht gegenüber dem Staat 
garantiert das Grundgesetz (GG) 
in Artikel 4 Absatz 3: „Niemand 
darf gegen sein Gewissen zum 
Kriegsdienst mit der Waffe ge-
zwungen werden.“ Damit ist 
dem deutschen Staat von seiner 
Verfassung im Kern verboten: 
ein Zwang zum Kriegsdienst, 
ein Zwangskriegsdienst, ein 
Kriegsdienstzwang! (Die ein-

zige Voraussetzung ist dabei, 
dass das Gewissen der von dem 
Zwang betroffenen Person dem 
Kriegsdienst entgegensteht.)
Obwohl dieser Begriff des 
Kriegsdienstzwangs also die 
korrekte und direkt aus Art. 4 
Abs. 3 GG abgeleitete und den 
Sachverhalt treffende Bezeich-
nung ist, wird sie nur selten 
verwendet. Im Bereich der offi-
ziellen Politik und des Militärs 
sowie in der Sprache der Geset-
ze und nachfolgend der Admi-
nistration und der Gerichte wird 
von der Wehrpflicht gesprochen. 
Wehrpflicht ist der Begriff (in) 
der herrschenden Sprache – und 
eben auch die Sprache der Herr-
schenden. Dabei taucht dieser 
Begriff als solcher im Grundge-
setz an keiner Stelle auf. 
Eingeführt wurde der Kriegs-
dienstzwang im Zuge der Remi-
litarisierung Westdeutschlands 
mit der Verabschiedung des 
Wehrpflichtgesetzes durch den 
Bundestag am 7. Juli 1956. Eine 
ausdrückliche verfassungsrecht-
liche Grundlage gab es dafür 
zunächst nicht, allerdings war 
zuvor, am 6. März 1956, das 
Grundgesetz durch den Artikel 
87a so ergänzt worden, dass 

schätzender zivilisatorischer 
Fortschritt, der nicht zuletzt der 
massenhaften Verfolgung von 
Kriegsdienstverweigerern, De-
serteuren und „Wehrkraftzer-
setzern“ in Nazi-Deutschland 
geschuldet ist, von einem Men-
schenrecht auf KDV ist es aber 
weit entfernt; dann müsste es 
nämlich uneingeschränkt gelten.
So ist aber ausschließlich die 
Entscheidung gegen den Kriegs-
dienst mit der Waffe geschützt, 
nicht aber die gegen andere er-
zwungene unterstützende Tä-
tigkeiten im, für und am Krieg. 
Erschwerend kommt dazu, dass 
Kriegsdienstverweigerer dann, 
wenn Männer zum Soldatsein 
gezwungen werden, einen Er-
satz in Form des Zivildienstes 
leisten müssen. Exakt damit 
erfüllen auch sie den abgelehn-
ten Kriegsdienstzwang („Die 
Wehrpflicht wird durch den 
Wehrdienst oder im Falle des 
§ 1 des Kriegsdienstverweige-
rungsgesetzes [staatliche Aner-
kennung als KDVer] durch den 
Zivildienst erfüllt.“ – § 3 Abs. 1 
WPflG).
Die zweite Einschränkung be-
steht in dem Erfordernis „ge-

gen sein Gewissen“. Genau wie 
die Freiheit des Glaubens und 
die des religiösen und weltan-
schaulichen Bekenntnisses ist 
die Gewissensfreiheit gemäß 
Art. 4 Abs. 1 GG „unverletz-
lich“. Sie darf staatlicherseits 
nicht beschränkt und angetastet, 
sondern muss geschützt werden. 
Das Bundesverfassungsgericht 
hat sich allerdings in seiner 
Rechtsprechung dazu verstie-
gen, dass die Reichweite der 
Gewissensfreiheit im Bereich 
der Wehrpflicht durch Art. 4 
Abs. 3 GG „abschließend gere-
gelt“ sei. Dabei ist es hochpro-
blematisch, dass überhaupt ein 
Antrag zur Inanspruchnahme 
des Grundrechts gestellt werden 

muss. Durch die Ausgestaltung 
des KDV-Anerkennungsverfah-
rens kann der Staat die Zahl der 
Kriegsdienstverweigerer dazu 
noch steuern.
Für die Gruppen, die zur KDV 
arbeiten und beraten, stellt sich 
damit die Frage nach ihrem Ziel 
und der Strategie. 
Die Kirchen betonen zwar im-
mer den Wert der KDV (nach 
Art. 4 Abs. 3 GG), verstehen 
ihre Beratungsarbeit aber vor al-
lem als „Gewissensschärfung“. 
Das mag in vielen Einzelfällen 
hilfreich sein, eine klare po-
litische Positionierung gegen 
Militär, Kriegsvorbereitung, 
Krieg und Kriegsdienstzwang 
ist es nicht. In ihrer aktuellen 
„Friedensdenkschrift“ vom No-
vember 2025 erklärt die Evan-
gelische Kirche in Deutschland 
Pazifismus zur Privatsache und 
rechtfertigt den Kriegsdienst-
zwang.
Die DFG-VK, die zunächst 1968 
aus dem Zusammenschluss der 
1892 gegründeten Deutschen 
Friedensgesellschaft (DFG) mit 
Teilen der Internationale der 
Kriegsdienstgegner (IDK) zur 
DFG-IDK und dann 1974 aus 
der Fusion mit dem Verband 

„Streitkräfte zur Verteidigung“ 
aufgestellt werden (müssen). 
Auf Verfassungsebene wur-
de die sogenannte Wehrpflicht 
dann im Rahmen der Notstands-
gesetzgebung 1968 durch den 
Art.12a GG so normiert, dass 
über 18-jährige Männer „zum 
Dienst in den Streitkräften, im 
Bundesgrenzschutz oder in ei-
nem Zivilschutzverband“ ver-
pflichtet werden können. Das 
Bundesverfassungsgericht hat 
1978 entschieden, dass die vom 
Grundgesetz geforderte militäri-
sche Verteidigung vom Gesetz-
geber entweder durch Zwang 
oder aber durch Freiwilligkeit 
organisiert werden kann.

Zum Unterschied zwischen 
Zwang und Pflicht

Was den wesentlichen Unter-
schied zwischen Pflicht und 
Zwang ausmacht, zeigt der Blick 
ins Wörterbuch. Danach ist 
Zwang eine äußere Einwirkung, 
etwas zu tun oder zu unterlas-
sen, unter Anwendung oder An-
drohung von Gewalt gegen den 
eigenen Willen und auch damit 
eine Freiheitsbeschränkung. 

Eine Pflicht hingegen ist wesent-
lich dadurch gekennzeichnet, 
dass sie aus eigener Einsicht als 
notwendig erkannt und über-
nommen wird. Die Pflichter-
füllung erfolgt also weitgehend 
freiwillig, Sanktionsandrohun-
gen zur Brechung des eigenen 
und entgegenstehenden Willens 
sind nicht notwendig.
Bei einer Google-Anfrage nach 
dem Unterschied zwischen 
Pflicht und Zwang lautet die von 
sogenannter künstlicher Intelli-
genz generierte Antwort in der 
Zusammenfassung: „Pflicht ist 
eine einzusehende Notwendig-
keit, Zwang ist eine ausgeübte 
Gewalt.“
Obwohl, ganz im Sinn staat-

licher Herrschaftslogik, beim 
Kriegsdienstzwang offiziell von 
Pflicht gesprochen und das Wort 
Zwang vermieden wird, drohen 
bei Verweigerung der Dienster-
füllung massivste Sanktionen; 
es kommt dann zum Einsatz des 
Strafrechts, bekanntlich „das 
schärfste Schwert des Staates 
im Umgang mit seinen Bür-
ger*innen“. 
Das zeitgleich mit der „Wehr-
pflicht“ eingeführte Wehr-
strafgesetz (WStG) sieht für 
„Straftaten gegen die Pflicht zur 
militärischen Dienstleistung“ 
Freiheitsstrafen, also Gefängnis, 
bis zu fünf Jahren vor („Fah-
nenflucht“, § 16 WStG); wer als 
Soldat*in Befehle verweigert, 
muss mit bis zu drei Jahren Ge-
fängnis rechnen („Gehorsams-
verweigerung“, § 20 WStG). 
Weil der Zivildienst, der nach 
Art. 4 Abs. 3 GG staatlich an-
erkannten Kriegsdienstverwei-
gerer ebenfalls „Erfüllung der 
Wehrpflicht“ (§ 3 Abs. 1 WPflG) 
und ein bloßer Ersatz ist, gelten 
für Zivildienstleistende analoge 
Strafandrohungen nach dem Zi-
vildienstgesetz („Dienstflucht“, 
§ 53 ZDG; „Nichtbefolgen von 
Anordnungen“, § 54 ZDG).

Dienst im, für und am Krieg 
und das „Wehren“

Sich-wehren gegen Unrecht und 
Angriff ist richtig und erlaubt, 
wenn und solange es verhältnis-
mäßig ist. Kriegsdienst ist jeder 
Dienst im, für und am Krieg. 
Dieser ist nie verhältnismäßig, 
ist selbst Unrecht und trifft im-
mer Unschuldige und die Zivil-
bevölkerung. Und die Behaup-
tung vom Sich-wehren ist häufig 
umstritten oder glatte Lüge – 
man denke z. B. an die falsche 
Behauptung „Seit 5 Uhr 45 wird 
zurückgeschossen“ von Adolf 
Hitler am 1. September 1939 im 
Reichstag, mit der Deutschland 
den Zweiten Weltkrieg begann.
Militär ist insgesamt eine 
Zwangsveranstaltung mit rigi-
der Hierarchie, organisiert nach 
dem Prinzip von Befehl und 
Gehorsam und als Instrument 
konstruktiver Konfliktlösung 
und fairen Interessensausgleichs 
ungeeignet. 
Das wichtigste Mittel gegen 
den Kriegsdienstzwang ist 
die Kriegsdienstverweigerung 
(KDV) – als persönliche und als 
gemeinsame Handlung; gegen 

alle Kriegsdienste und nicht nur 
gegen den direkten im Militär; 
national und international.
Staaten- und länderübergreifend 
gibt es seit 1921 die War Resis-
ters’ International (WRI), deren 
Mitglieder jeden Krieg als Ver-
brechen ablehnen und Kriegs-
dienste ablehnen und verwei-
gern. Auf Deutsch wird die WRI 
gewöhnlich als Internationale 
der Kriegsdienstgegner*innen 
bezeichnet. Auch wenn diese 
Übersetzung im Blick auf das 
englische „resist“ verkürzt er-
scheint, macht sie im hier thema-
tisierten Zusammenhang deut-
lich, dass es um den Widerstand 
gegen Kriegsdienste geht. In der 
BRD gibt es sieben Mitgliedsor-

ganisationen der WRI, darunter 
die Graswurzelrevolution, von 
denen vor allem diese beiden 
sich schwerpunktmäßig mit der 
KDV beschäftigen: die Deut-
sche Friedensgesellschaft-Verei-
nigte Kriegsdienstgegner*innen 
(DFG-VK) und die Internationa-
le der Kriegsdienstgegner*innen 
(IDK). (Daneben bieten auch die 
evangelische und die katholi-
sche Kirche Beratung zu Fragen 
der KDV an.)

Das Elend der Kriegsdienst- 
verweigerung nach Artikel 4 
Absatz 3 Grundgesetz

Wer sich in Deutschland mit 
KDV beschäftigt, der steht vor 
diesem Dilemma: Die verfas-
sungsrechtliche Schutzvor-
schrift des Art. 4 Abs. 3 GG, die 
gesetzliche Umsetzung in v.a. 
dem Wehrpflichtgesetz (WPflG), 
dem „Gesetz über die Verweige-
rung des Kriegsdienstes mit der 
Waffe aus Gewissensgründen“ 
(KDVG) und dem Zivildienst-
gesetz (ZDG), das Handeln der 
Verwaltungsbehörden und die 
Rechtsprechung der Gerich-
te zeigen: Zwar ist das KDV-
Grundrecht ein nicht zu unter-
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Wehrpflicht? Nein, Kriegsdienstzwang! 
Für eine klare Sprache statt Beschönigung und Verharmlosung

der Kriegsdienstverweigerer 
(VK) hervorgegangen ist, hat 
eine jahrzehntelange Erfahrung 
in der Beratung von KDVern 
zur Erlangung der staatlichen 
Anerkennung. Programmatisch 
tritt sie zwar für „die Verwei-
gerung aller militärischen und 
nichtmilitärischen Kriegsdiens-
te als einen Beitrag gegen Krieg 
und Kriegsvorbereitung“ ein. In 
der Breite dieser Friedensorga-
nisation wird der Kriegsdienst-
zwang als solcher aber wenig 
problematisiert und politisch 
angegriffen. Mehrheitlich wird 
die Strategie verfolgt, die Zahl 
der KDV-Anträge als Zeichen 
des Protests gegen „Kriegstüch-
tigkeit“ zu steigern. Deshalb 
wird sogar denjenigen, die auf-
grund der geltenden Rechtslage 
und der Verwaltungspraxis gar 
nicht mit einer Einberufung 
zur Bundeswehr rechnen müs-
sen, zur KDV-Antragstellung 
geraten, was zwangsläufig zu 
einer Musterung führt und die 
dann staatlich anerkannten 
KDVer zu potenziellen Zivil-
dienstleistenden macht. Das 
scheint mir insgesamt doch 
eher zu einer Integration in 
das „Wehrpflicht-System“ zu 
führen, als dem politischen 
und widerständigen Anspruch 
von „Vereinigten Kriegs- 
dienstgegner*innen“ zu ent-
sprechen.
Die IDK hat ein umfassendes 
Verständnis von Kriegsdienst-
verweigerung. Es umfasst 
auch alle kriegsunterstützen-
den Tätigkeiten in Betrieb, 
Schule, Universität etc. und 
die Zwangsdienste, die nach 
Artikel 12a GG neben Militär- 
und Ersatzdienst im Kriegsfall 
vorgesehen sind. Im Bereich 
der sog. Wehrpflicht neben der 
„normalen 4/3-KDV-Beratung“ 
informiert und agitiert sie auch 
über die Verweigerung der Er-
fassung und der Musterung bis 
hin zur Totalverweigerung, also 
der konsequenten Nicht-Zusam-
menarbeit mit dem Zwangs-
dienstsystem.

Fazit

Dieses Dilemma bleibt: Die 
Herrschenden sprechen von 
Wehrpflicht und verschleiern da-
mit den Zwangscharakter dieser 
Rekrutierungsmethode – und zu 
viele lassen sich davon einlullen 
und halten es für normal, dass 
der Staat seine Bürger*innen zu 
Kriegsdiensten zwingt.
Protest und Widerstand dagegen 
sind nötig – und möglich durch 
die Wahrnehmung des Rechts 
auf Kriegsdienstverweigerung. 
In Deutschland ist dieses Recht 
durch die Einschränkung auf 
den „Kriegsdienst mit der Waf-
fe“ und die Beschränkung auf 
Gewissensgründe nur unzurei-
chend gegeben. Die nach die-
sem reduzierten Recht staatlich 
anerkannten Kriegsdienstver-
weigerer sind in das System des 
Kriegsdienstzwangs integriert, 
die anderen landen vor Gericht 
und im Gefängnis.
Das Gerede von der Wehrpflicht 
als staatsbürgerlicher Aufgabe 
ist genauso wie die Forderung 
nach Kriegstüchtigkeit Teil der 
Kriegspropaganda. Aus pazifis-
tischer, antimilitaristischer und 
aus menschenrechtlicher Sicht 
gibt es nur diese Wehrpflicht: 
Die Pflicht, sich zu wehren ge-
gen jeden Kriegsdienstzwang!
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